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4.2.

An welchen Tagen im Menstruationszyklus ist es wahrscheinlich, dass bei ungeschütztem 

Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft eintritt? (Zeiträume zu je vier Tagen wählbar)

727 Personen beantworteten die Frage, insgesamt 61,5 % (447) beantworteten die Frage richtig.

Es ist am wahrscheinlichsten, um den 10.-14. Tag schwanger zu werden. 62,4% (379) der Frauen

wählten diesen Zeitraum, 56,7% (68) der Männer ebenfalls. Im Chi-Quadrat-Test ergibt dies einen 

p-Wert von 0,235, der über dem festgelegten Signifikanzniveau liegt.



über dem festgelegten Signifikanzniveau.



-g



über dem festgelegten Signifikanzniveau



Wie hoch sind die selbst zu tragenden Kosten in Tirol für einen Schwangerschaftsabbruch aus 

sozialer Indikation? (Beiträge wählbar)

744 Personen haben hier abgestimmt. 32 % aller Teilnehmenden wählten die richtige Antwort.

33,1 % (204) Frauen und 26,8 % (34) der Männer gaben die richtige Antwort-300- - an. Der

p-Wert ist 0,166 über dem festgelegten Signifikanzniveau.

55,9 % (416) aller , dies 

entspricht 55 % der Frauen und 58,6 % der Männer.
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4.3.1.

(Antworten wählbar)



(Antworten wählbar)
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5.1.  

39,8 % der Teilnehmenden, 

beziehungsweise ihre Partnerinnen gaben an, bereits die Pille danach eingenommen zu haben. 
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5.4.  

 

748 

eingeschlossenen Proband:innen sind 128 Männer, dies entspricht einem Verhältnis von circa 

1:5. Gründe dafür sind vielfältig. Es liegt nahe, dass die Relevanz dieser Thematik bei Menschen 

mit Uterus größer ist, da es diese direkter, also ihren eigenen Körper betrifft.  

Ähnliche Ergebnisse der Geschlechterverteilung finden sich auch in weiteren Studien. Wie in der 

Studie von Flatscher-Thöni, Böttcher, wo mehr Frauen als Männer teilnahmen (68 % zu 32 %) 

(40). In der vorangegangenen Diplomarbeit von Schatzl waren 81,4 % weiblich (26, 27). 
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